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Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Aktenzeichen Datum
Bitte immer angeben

Telefax E-Mail   Telefon          
VIG Anfrage: Kontrollbericht zu Coco Lounge Shisha-Bar, Berlin
Hier: Ihr Antwortscheiben vom 27.05.2020 Eingegangen am: 03.05.2020

Sehr geehrte Frau4

in Ihrem oben genannten Schreibenteilen Sie mit, das das eine Auskunftertilung nicht
möglichist. Hierbei begründen Sie dies damit das eine Veröffentlichung der Kontrollberichte
durch dadurch das die Anfrage über die Plattform Frag den Staaterfolgt ist. Und der
Betroffene Betrieb somit in seinen Grundrechten beeinträchtigt wird. Um dem abzuhelfen
werdeich die in dieser Anfrage erhaltenen Daten entsprechend schwärzen.

Ein Informationszugang durch Akteneinsicht in Ihrer Behörde kommtfür mich nicht in Frage,
dar dieser aufgrund einer Entfernung von 500 km für mich unzumutbarist.

Ich bitte Sie daher darum Ihre vorläufige Entscheidung nochmals zu überprüfen, und mir ggf.
einen Entsprechenden Bescheid zukommenzu lassen.

 

Informationen zum Datenschutz gemäß DS-GVOfinden Sie auf www.fabian-kummer.de unter der Rubrik Datenschutz sowie
in Papierform bei Ihrem Ansprechpartner.

 


